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Klimaschutz: „Am Anfang steht die Verpflichtung  

und am Ende die Sanktion“

Als ich im „Deutschen Ärzteblatt 

45/2021“ die Berichte und Beschlüsse 

vom 125. Ärztetag in Berlin gelesen habe, 

ist mir fast die sprichwörtliche Kaffeetasse 

aus der Hand gefallen.

Da redet Herr Bobbert von der Ärztekam-

mer Berlin von „verpflichtenden Zielen“ 

für die Ärzteschaft, die „Zeiten der freiwil-

ligen Selbstkontrolle seien vorbei“ und be-

ruft sich auch noch auf § 1 der Berufsord-

nung und die Vorbildfunktion der Ärzte – 

ist das die Aufgabe und das Selbstver-

ständnis der Ärztekammern?!

Übersetzt heißt das wohl, der Klima-

schutz steht jetzt über (fast) allem und 

wir bekommen dann demnächst für jede 

Praxis verbindliche Klimaziele und Klima-

schutzbeauftragte vorgeschrieben?! Bei 

Verfehlen auch gerne Sanktionen wie 

Strafabzüge vom großzügigen KV-Hono-

rar? Klima-Faktoren in der GOÄ?! Extra-

Kammerbeitrag für Klimaschutz?!

Und Ärzte, die (noch) einen Verbrenner 

fahren, sind ab sofort eine schlechte Ärz-

tin/schlechter Arzt, die gegen die Berufs-

ordnung verstoßen?! 

Das ist doch eine Steilvorlage der eigenen 

Standesvertretung, um der Ärzteschaft 

Pflichten aufzubürden, die man genauso 

gut freiwillig erfüllen könnte und würde. 

Klimaschutz ist wichtig, allerdings ist der 

deutsche Anteil am weltweiten CO
2
-Auf-

kommen halt trotzdem nur 2 % und der des 

deutschen Gesundheitssektors 5,2 % von 

diesen 2 %; was machen da wohl unsere 

Praxen aus?!

Es geht um Nachkommastellen im Promil-

lebereich oder weniger, was wir hier ein-

sparen könnten, aber die deutschen Ärzte 

sollen dazu jetzt die obersten Klimaschüt-

zer und „selbstverpflichtet“ werden – als 

hätten wir gerade keine anderen Proble-

me. Wenn es so weitergeht, schaffen wir 

uns ohne Not ein weiteres Instrument zur 

Steuerung, nein Drangsalierung der Ärz-

te, das dann ganz schnell mit ganz ande-

ren Interessen gegen uns gewendet wer-

den kann. Andererseits will sicher nie-

mand den Verzicht auf Klimatisierung von 

OPs, Intensivstationen etc. oder den 

Wegfall von Hausbesuchen (mit Verbren-

nungsmotoren) und Rettungshubschrau-

bern wegen der Klimaschutzziele; vom 

Stromverbrauch der erzwungenen Tele-

matikanbindung ganz zu schweigen.

 Eine derart übergriffige „Selbstverpflich-

tung“ der Ärzteschaft bis in das Privatle-

ben hinein durch die eigene Körperschaft 

finde ich höchst problematisch. Ein Auf-

ruf und Bekenntnis zu klimaschützendem 

Verhalten hätte durchaus gereicht – z. B. 

in der Art, wie vor einigen Ausgaben im 

HÄBL skizziert wurde (11/2021, S. 620); 

die größeren Hebel bei den Themen Mo-

bilität, Heizen, Energieverbrauch etc. hat 

sowieso die Politik in der Hand und die 

kommenden Gesetze und Verpflichtun-

gen zum Klimaschutz betreffen die Ärzte-

schaft genauso wie alle anderen auch, be-

ruflich und privat; wir brauchen keine da-

rüber hinausgehenden Selbstverpflich-

tungen ausgerechnet der Ärzteschaft, 

während gleichzeitig die deutsche Indus-

trie die EEG-Umlagen geschickt umgehen 

kann oder erlassen bekommt und die 

Franzosen ihren Atomstrom demnächst 

in der EU als förderungsfähigen grünen 

Strom deklarieren wollen.

Bei den Kliniken könnte ich dieses Ansin-

nen noch verstehen, die niedergelassenen 

Ärzte hingegen muss man nicht geson-

dert verpflichten! Am Anfang steht die 

Verpflichtung und am Ende die Sanktion – 

wollen wir das wirklich?!

Da gibt es schon jetzt Zwang zur Telemati-

kanbindung, Vorgaben des SGB, Berufsord-

nung, Vorgaben des Gesetzgebers, der BG, 

der Gesundheitsämter, Gewerbeaufsicht 

und von vielen weiteren Schreibtischtä-

tern, die eine Praxisbegehung aus welchen 

Gründen auch immer verlangen können...

Was soll man bei diesem Setting eigentlich 

jungen Kollegen heute raten, die sich in ei-

gener Praxis niederlassen und einfach nur 

als Arzt arbeiten wollen? „Flieht Ihr Nar-

ren“ – aber bitte auf dem Fahrrad?!
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Leserbrief zum Aufruf nach Best Practice-Beispielen (HÄBL 01/2022, S. 6)

Klimafreundliches Arbeiten in Klinik und Praxis

Als „Best-Practice-Beispiel“ erzähle ich 

gerne von meinem Klima- und Nachhaltig-

keitsprojekt in meiner kinder- und jugend-

psychiatrischen und psychotherapeuti-

schen Einzelpraxis.

Diese befindet sich im Erdgeschoss eines 

kleinen Wohnhauses, in dessen erstem 

Stock sich meine Wohnung befindet. Ende 

2019 habe ich mich durch eine Energiebe-

raterin zu einer energetischen Sanierung 

des Hauses beraten lassen. Dem folgten 

umfangreiche Sanierungsmaßnahmen mit 

dreifachverglasten Fenstern, dreifachver-

glaster Haustür, Dachgeschossdämmung, 

Auswechseln der alten Ölheizung gegen 

eine Kombi aus Solarthermie und Pellets 

(die werden 2 km weiter entfernt herge-

stellt), Einbau einer PV-Anlage mit Ener-

giespeicher plus Umstieg auf E-Mobilität 

mit Wallbox und Wechsel des Stromanbie-

ters auf reinen Ökostrom.

Den Außenbereich habe ich ergänzt um 

ein sicht-, regen- und geräuschgeschütz-

tes Außensprechzimmer mit einem klei-

nen Biotopbereich davor im Garten. Die 

viele Natur ums Haus, die Vögel und die 

vielen Insekten und wilden Blumen lenken 

die Aufmerksamkeit by the way auf Nach-

haltigkeit ebenso wie die Energiesanie-

rungsmaßnahmen. Die CO
2
-Energiebilanz 

des Praxisbereichs geht gegen 0.
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